
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2001/1/11 8ObA178/00k,
9ObA159/01z

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.01.2001

Norm

nö GdVBG §26 Abs9

VBG §24 Abs9

Rechtssatz

Eine Zeit, während der ein Dienstantritt wegen einer unberechtigten Entlassung durch den Arbeitgeber nicht in

Betracht kommt, ist nicht als Dienstverhinderung wegen eines Unfalles oder einer Krankheit anzusehen.

Entscheidungstexte

8 ObA 178/00k

Entscheidungstext OGH 11.01.2001 8 ObA 178/00k

Veröff: SZ 74/2

9 ObA 159/01z

Entscheidungstext OGH 05.09.2001 9 ObA 159/01z

Beisatz: Hier: § 24 Abs 9 VBG. (T1)
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